
Wer kann mich aufklären zwecks Wechsel in die
freiw. Krankenversicherung?
Beitrag von „Seph“ vom 12. August 2018 16:13

Zitat von Kimetto

Das stimmt IMHO schon so, wie du es jetzt darstellst. Allerdings greift dann §616 BGB
und man bekommt ca. 5 bezahlte freie Tage. Wobei man da einschränken muss, dass
dieser Paragraph im Arbeits-/Tarifvertrag explizit ausgeschlossen werden kann.
Deinen Ausgangspost habe ich von der Konstellation her übrigens auch genau anders
herum verstanden.

Danke. Genau das wollte ich auch gerade schreiben. Diese 4 von Susannea beschriebenen
Kindkranktage der Beamten stammen gerade aus der Regelung des §616 BGB (und der
zugehörigen Rechtsprechung, die die erträgliche Grenze im Moment bei 4-5 Tagen sieht) und
gelten grundsätzlich für alle Arbeitnehmer. Dass die gesetzliche Krankenversicherung hier
sogar 10 Tage einräumt, darf als Bonus betrachtet werden und bedeutet im Umkehrschluss
nicht, dass sonst keine Kindkranktage zu gewähren sind.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/47283-wer-kann-mich-aufkl%C3%A4ren-zwecks-wechsel-in-die-freiw-
krankenversicherung/?postID=448674#post448674

https://www.lehrerforen.de/thread/47283-wer-kann-mich-aufkl%C3%A4ren-zwecks-wechsel-in-die-freiw-krankenversicherung/?postID=448672#post448672
https://www.lehrerforen.de/thread/47283-wer-kann-mich-aufkl%C3%A4ren-zwecks-wechsel-in-die-freiw-krankenversicherung/?postID=448674#post448674
https://www.lehrerforen.de/thread/47283-wer-kann-mich-aufkl%C3%A4ren-zwecks-wechsel-in-die-freiw-krankenversicherung/?postID=448674#post448674

